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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 1990/450;

AuslBG §3 Abs1;

GmbHG §18;

VStG §5 Abs1;

VStG §9 Abs1;

Rechtssatz

Das Vorbringen eines handelsrechtlichen Geschäftsführers einer GmbH, er habe einen Angestellten mit der Führung

der Pizzeria (der GmbH) betraut, wobei er selbst - urlaubsbedingt - abwesend gewesen sei, reicht zur

Glaubhaftmachung mangelnden Verschuldens iSd § 5 Abs 1 VStG nicht aus.

Schlagworte
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